
 

 
 

 
 

 
Bestätigung der Bedarfsanzeige für Kindertagesbetreuung 

 

(Kein Betreuungsvertrag!) 
 

Ausfertigung für Erziehungsberechtigte 
 
 

Name und Anschrift der  
Kindertageseinrichtung: 

 
 
 
 
 

 
 
Name, Vorname des Kindes:  

Geburtsdatum des Kindes:  

Beantragtes Aufnahmedatum:  
 
 
1. Die Bedarfsanzeige für die Kindertagesbetreuung ist erfolgt und wird von der Kin-

dertageseinrichtung hiermit bestätigt. 
 
2. Sofern ein Betreuungsvertrag abgeschlossen wird, erhebt der Kreis Olpe ab Auf-

nahme des Kindes in der Kindertageseinrichtung folgende monatliche Beiträge:  
 

Jahreseinkommen vereinbarte wöchentliche Betreuungszeit 
bis 25 Stunden bis 35 Stunden bis 45 Stunden 

bis 37.000,00 EUR 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
bis 49.000,00 EUR 62,00 € 84,00 € 110,00 € 
bis 61.000,00 EUR 78,00 € 106,00 € 140,00 € 
bis 73.000,00 EUR 95,00 € 129,00 € 170,00 € 
bis 85.000,00 EUR 112,00 € 152,00 € 200,00 € 
bis 97.000,00 EUR 129,00 € 175,00 € 230,00 € 

bis 109.000,00 EUR 146,00 € 198,00 € 260,00 € 
bis 121.000,00 EUR 162,00 € 220,00 € 290,00 € 
bis 133.000,00 EUR 179,00 € 243,00 € 320,00 € 
ab 133.000,01 EUR 196,00 € 266,00 € 350,00 € 

 

(Auszug aus der Beitragssatzung des Kreises Olpe über die Erhebung von Elternbeiträgen – gültig ab 01.01.2024) 
 
Datum der Anmeldung:  

 
 
 

 ______________________________ ______________________________ 
 (Unterschrift Erziehungsberechtigte/r) (Unterschrift Kita/Träger) 

 
Hinweise: 
 
• Die Erziehungsberechtigten erhalten eine Durchschrift dieser Anmeldebestätigung. 
• Ein Exemplar der Anmeldebestätigung verbleibt in der Kindertageseinrichtung und kann bei Bedarf durch den 

Fachdienst Finanzielle Jugendhilfen des Kreises Olpe eingesehen werden. 
  



 

 
 

 
 

 
Bestätigung der Bedarfsanzeige für Kindertagesbetreuung 

 

(Kein Betreuungsvertrag!) 
 

Ausfertigung für Kindertageseinrichtung 
 
 

Name und Anschrift der  
Kindertageseinrichtung: 

 
 
 
 
 

 
 
Name, Vorname des Kindes:  

Geburtsdatum des Kindes:  

Beantragtes Aufnahmedatum:  
 
 
1. Die Bedarfsanzeige für die Kindertagesbetreuung ist erfolgt und wird von der Kin-

dertageseinrichtung hiermit bestätigt. 
 
2. Sofern ein Betreuungsvertrag abgeschlossen wird, erhebt der Kreis Olpe ab Auf-

nahme des Kindes in der Kindertageseinrichtung folgende monatliche Beiträge:  
 

Jahreseinkommen vereinbarte wöchentliche Betreuungszeit 
bis 25 Stunden bis 35 Stunden bis 45 Stunden 

bis 37.000,00 EUR 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
bis 49.000,00 EUR 62,00 € 84,00 € 110,00 € 
bis 61.000,00 EUR 78,00 € 106,00 € 140,00 € 
bis 73.000,00 EUR 95,00 € 129,00 € 170,00 € 
bis 85.000,00 EUR 112,00 € 152,00 € 200,00 € 
bis 97.000,00 EUR 129,00 € 175,00 € 230,00 € 

bis 109.000,00 EUR 146,00 € 198,00 € 260,00 € 
bis 121.000,00 EUR 162,00 € 220,00 € 290,00 € 
bis 133.000,00 EUR 179,00 € 243,00 € 320,00 € 
ab 133.000,01 EUR 196,00 € 266,00 € 350,00 € 

 

(Auszug aus der Beitragssatzung des Kreises Olpe über die Erhebung von Elternbeiträgen – gültig ab 01.01.2024) 
 
Datum der Anmeldung:  

 
 
 

 ______________________________ ______________________________ 
 (Unterschrift Erziehungsberechtigte/r) (Unterschrift Kita/Träger) 

 
Hinweise: 
 
• Die Erziehungsberechtigten erhalten eine Durchschrift dieser Anmeldebestätigung. 
• Ein Exemplar der Anmeldebestätigung verbleibt in der Kindertageseinrichtung und kann bei Bedarf durch den 

Fachdienst Finanzielle Jugendhilfen des Kreises Olpe eingesehen werden. 
 


	Name und Anschrift der Kindertageseinrichtung: Familienzentrum St. Severinus Möllmicke
Heinrich-Lübke-Str. 2
57482 Wenden
	Name Vorname des Kindes: 
	Geburtsdatum des Kindes: 
	Beantragtes Aufnahmedatum: 
	Datum der Anmeldung: 


